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Vor lauter planen und analysieren das Umsetzen und Realisieren im Bereich Präven-
tion/Frühförderung nicht vergessen! 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, 
1. die vom Grossen Rat verabschiedeten Frühförderungsmassnahmen und Planungser-

klärungen prioritär zu behandeln, anstatt neue Schwerpunkte in die Planung 2014–
2017 zu integrieren, und andere neue Aufgaben erst nach der Realisierung ersterer in 
Angriff zu nehmen; 

2. die Begleitaufträge im Bereich neue Berichtserstellung für Schwerpunktplanung erst in 
Auftrag zu geben, wenn klar ist, dass Fondsgelder für neue Präventionsmassnahmen 
zur Verfügung stehen; 

3.die neue Schwerpunktplanung 2014–2017 in geeigneter Form als Teilbericht Früh-
förderung/Prävention in den Suchtstrategiebericht aufzunehmen und dem Grossen Rat 
zur Kenntnis zu bringen; 

4. im Reglement zum Suchthilfefonds die Entscheidungskompetenz in jenem Sinne zu 
regeln, dass Fondsgelder ab einer bestimmten Grösse durch alle drei im Kinder- und 
Jugendbereich tätigen Direktionen GEF, JGK und ERZ bewirtschaftet werden müssen; 

5. der neuen kantonalen SUGEKO in geeigneter Form die jährliche Verteilung der Fonds-
gelder zu Kenntnis zu bringen. 

Begründung: 
Die prekäre finanzielle Situation des Kantons Bern bringt es mit sich, dass ein grosser Teil 
der im Grossen Rat verabschiedeten Massnahmen im Bericht zur Frühförderung nicht um-
gesetzt werden kann, dies trotz klarer Aufträge durch entsprechende Planungserklärun-
gen. 
Ende dieses Jahres läuft die Schwerpunkt-Bedarfsplanung 2009–2013 im Bereich Ge-
sundheitsförderung und Prävention aus, und so wird wohl zurzeit mit recht grossem Auf-
wand und neuen Berichten die neue 4-jährige Schwerpunktplanung in Angriff genommen. 
Das Konzept der Schwerpunktplanung beinhaltet alle 4 Jahre von der GEF verfasste Be-
richte zur politischen Relevanz von Präventionsmassnahmen, zur Medienberichterstattung 
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im Bereich Prävention, zu neuen Problemlasten sowie zu den Ergebnissen der Präventi-
onsbemühungen der Leistungsvertragspartner. Ob die daraus abgeleiteten Strategien 
überhaupt noch zur Realisierung kommen, muss zurzeit nicht zuletzt wegen massivem 
Spardruck in Frage gestellt werden. 
Im Weiteren besteht seit Frühjahr 2012 der Auftrag, die vom Grossen Rat verabschiedete 
Suchthilfestrategie mit einem Bericht/einer Strategie zur Prävention zu vervollständigen. 
Diese Berichterstattungen, Aufträge bzw. Planungserklärungen müssen nun sinnvollerwei-
se miteinander verknüpft werden. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die Motionärin setzt sich dafür ein, dass im Bereich der Prävention/Frühförderung auf die 
Analyse und Planung auch die Realisierung der erforderlichen Massnahmen folgt. Dem ist 
auf jeden Fall zuzustimmen.  
Zu 1: Die vom Grossen Rat gemachte Priorisierung der Frühen Förderung ist unbestritten 
und die familienpolitischen Massnahmen, welche im Konzept abgebildet sind, sollen um-
gesetzt werden. Die dafür notwendigen Mittel sind im Voranschlag 2014 eingestellt, wie sie 
der Regierungsrat dem Grossen Rat beantragen wird. 
Zu 2: Aufträge zur Erarbeitung von Projekten werden ordentlicherweise erst nach der Be-
reitstellung der Mittel erteilt. Der Regierungsrat ist mit den Motionären der Ansicht, dass 
Aufträge nur bei gesicherter Finanzierung erteilt werden können.  
Zu 3: Der Regierungsrat ist bereit, im Rahmen der ergänzenden Berichterstattung zur Säu-
le Gesundheitsförderung/Prävention zum Suchthilfekonzept über die Resultate der 
Schwerpunkteplanung zu informieren. Wie erwähnt handelt es sich dabei um das Instru-
ment zur Angebotsplanung der Gesundheitsförderung. Diese kann als erste Säule des 
suchtpolitischen Handelns verstanden werden. Frühe Förderung ist dabei eines der mögli-
chen Handlungsfelder. 
Zu 4: Der Fonds für Suchtprobleme ist eine Spezialfinanzierung nach dem Gesetz über die 
Steuerung von Finanzen und Leistungen, welche in Artikel 70 des Sozialhilfegesetzes 
(SHG)  verankert ist und vorsieht, dass die Mittel des Fonds zur Finanzierung von Mass-
nahmen und Einrichtungen der allgemeinen Gesundheitsförderung, der Suchtprävention 
und der Suchthilfe verwendet werden. Der Fonds wird gespiesen aus dem Alkoholzehntel, 
der Abgabe gemäss Gastgewerbegesetz, der Spielbankenabgabe und dem Lotteriefonds. 
Die Zweckbindungen lassen unterschiedlich viel Spielraum, um mit diesen Mitteln generell 
Massnahmen aus dem Kinder- und Jugendbereich zu finanzieren. Insoweit kann grund-
sätzlich nur ein Teil der Fondsgelder für den genannten Bereich zur Verfügung stehen. Die 
Regierung ist allerdings im Sinne der Motion der Auffassung, dass diese Möglichkeiten 
genutzt werden sollen. Sie hält es aber nicht für effizient, diese Mittel interdirektional ver-
walten zu lassen.  
Grundsätzlich müssen Steuerung und Budgetverantwortung kongruent sein. Die Angebote 
der Suchthilfe, Suchtprävention und Gesundheitsförderung fallen in die Zuständigkeit der 
GEF. Es ist weder üblich noch zweckmässig, einen Teilbereich der Finanzen, welcher zu-
dem durch Zweckbindungen in der Verwendung klar geregelt ist, interdirektional zu verwal-
ten. 
Der Regierungsrat lehnt deshalb eine solche Steuerung ab. Er hält es aber für sinnvoll, die 
Schnittstellen zwischen den Direktionen durch den Einbezug der betroffenen Ämter zu 
Bearbeiten und die Ergebnisse in der Fondsplanung soweit möglich zu berücksichtigen. 
Zu 5: Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll, die Beplanung des Fonds durch die neu 
konstituierte Kommission für Gesundheitsförderung und Suchthilfe zweimal jährlich disku-
tieren zu lassen.  
 
Der Regierungsrat beantragt: 
Punktweise beschlossen 
Ziffer 1–3: Annahme 
Ziffer 4: Ablehnung 
Ziffer 5: Annahme 
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Barbara Mühlheim, Bern (glp). Ich kann mich kurz fassen. Ich ziehe Punkt 4, einen ganz wesentli-
chen Punkt, zurück. Dies aufgrund der Informationen, die ich erhalten habe. In der Zwischenzeit 
sind die Chefinnen des kantonalen Jugendamts und der neue Chef, der bei der Erziehungsdirektion 
die Schulen unter sich hat, zusammengesessen und haben die leidige Frage, wer wie für den Ge-
sundheitsfonds zuständig ist, auf eine sehr gute Art geklärt. Wie ich gehört habe, sind die drei Direk-
tionen jetzt bereit, diese Schwerpunkteplanung gemeinsam vorzunehmen, bevor es einen Entscheid 
gibt. Darum wäre es gegangen bei der doch recht komplexen Motion. Von daher ist es für mich klar: 
Das, was wir mit der Motion erreichen wollten, ist erreicht. Die richtigen Leute haben sich zusam-
mengesetzt und einen Weg gefunden, diesen langjährigen, dynamischen – ich sage jetzt nicht: Kon-
flikt – Prozess auf eine gute Art zu beenden. Von daher bin ich völlig einverstanden mit den anderen 
drei Punkten. Ich bin froh, dass die GEF sie übernimmt und man dort auch sieht, dass es wichtig ist, 
wie ich schon gesagt habe, endlich umzusetzen und nicht nur immer zu planen und auszuwerten 
und nochmals auszuwerten. Deshalb hoffe ich, dass Sie diese Motion ohne Diskussionen in den 
Punkten 1, 2, 3 und 5, so wie wir sie formuliert haben, annehmen. 
 
Präsident. Sie haben es gehört, Punkt 4 ist zurückgezogen. Wir haben keine Differenz mehr zur 
Regierung. Wird der Vorstoss noch bestritten? – Das ist nicht der Fall. Will der Herr Regierungsrat 
noch das Wort? – Er verzichtet. Somit können wir direkt abstimmen, und zwar in einer Abstimmung 
über die Punkte 1, 2, 3 und 5. Wer sie überweisen will, stimmt Ja, wer dies ablehnt, stimmt Nein. 
 
 
Abstimmung (Ziff. 1–3 und 5 der Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 116 

Nein     0 

Enthalten     2 

  

Präsident. Der Rat hat die Ziffern 1–3 und 5 der Motion angenommen. 
 


